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1. EINKOMMENSTEUER-

RICHTLINIEN – WARTUNGS-

ERLASS 2023 

 

Ende März 2023 wurde der sehr umfang-

reiche EStR-Wartungserlass 2023 veröf-

fentlicht. Neben der Berücksichtigung 

jüngster Gesetzesänderungen wie zum 

Investitionsfreibetrag, zum Öffi-Ticket 

oder zur Kryptobesteuerung liegt der 

Schwerpunkt des Wartungserlasses auf 

der Einarbeitung aktueller höchstgerichtli-

cher Entscheidungen. Hier ein kurzer 

Überblick:  

Geltlichkeit oder Unentgeltlichkeit  

Wird ein Gegenstand (insbesondere ein 

Grundstück) zu billig verkauft, so gilt für 

Vorgänge nach dem 15.11.2021 Fol-

gendes:  

a) Beträgt der Kaufpreis zumindest 

75% des Verkehrswertes des übertra-

genen Gegenstandes, liegt ein ent-

geltlicher Vorgang vor (bei einem 

Grundstück fällt also ImmoESt an).  

b) Liegt aber der Kaufpreis unter 75% 

und erfolgt der Verkauf unter nahen 

Angehörigen, ist grundsätzlich von ei-

ner Schenkung auszugehen (bei ei-

nem Grundstück fällt also keine Im-

moESt an).  

Anders werden Übertragungen beurteilt, 

die bis zum 15.11.2021 stattgefunden 

haben. Für Altfälle ändert sich nichts. Die-

se Übertragungen werden bereits dann als 

entgeltlich behandelt (bei einem Grund-

stück fällt also ImmoESt an), wenn der 

Kaufpreis mehr als 50% des Verkehrs-

wertes des übertragenen Gegenstandes 

beträgt (außer die Vertragsparteien haben 

sich bereits damals an das Finanzamt ge-

wandt und die Unentgeltlichkeit des Vor-

gangs behauptet). 

Entgeltlichkeit beim Verkauf von Un-

ternehmen 

Bei der Übertragung von Unternehmen 

nach dem 15.11.2021 erfolgt in gleicher 

Weise die Abgrenzung zwischen Entgelt-

lichkeit und Unentgeltlichkeit. Unentgelt-

lichkeit wird also grundsätzlich angenom-

men, wenn der Kaufpreis weniger als 75% 

des Unternehmenswertes beträgt und die 

Übertragung unter nahen Angehörigen 

erfolgt (für Vorgänge bis zum 15.11.2021 

gilt die 50%-Grenze). 

 

Entgeltlichkeit beim Verkauf von Be-

teiligung an vermögensverwaltender 

Personengesellschaft 

Beim Verkauf von Anteilen an einer ver-

mögensverwaltenden KG, der nach dem 

15.11.2021 stattfand, gilt für die Abgren-

zung von Entgeltlichkeit zur Unentgeltlich-

keit ebenfalls die 75%-Grenze. Allerdings 

wird der in der Beteiligung an einer ver-

mögensverwaltenden Personengesell-

schaft enthaltene Anteil der Schulden der 

Personengesellschaft als weitere Gegen-

leistung (zusätzlich zum Kaufpreis) ange-

sehen. 

 

Entgeltlichkeit bei Aufteilung des 

Nachlasses zwischen den Erben 

Teilen sich die Erben die Gegenstände, die 

zum Nachlass eines Verstorbenen gehö-

ren, auf, sodass zB ein Erbe das Alleinei-

gentum an einem Grundstück (des Ver-

storbenen) und ein anderer Erbe die 

Kunstgegenstände (des Verstorbenen) 

erhält, gilt diese Aufteilung als unentgeltli-

cher Vorgang und ist damit steuerneutral. 

Anders ist es aber, wenn ein Erbe aus 

nachlassfremden Mitteln (also aus seinem 

Privatvermögen) Zahlungen an die ande-

ren Erben leistet, um das Alleineigentum 

an einem Nachlassgegenstand zu erhal-
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ten. Dann ist zu prüfen, ob der Vorgang 

entgeltlich ist. Für solche Vorgänge nach 

dem 15.11.2021 gilt: nur wenn das aus 

nachlassfremden Mitteln stammende 

Entgelt zumindest 75% des Verkehrs-

wertes des übertragenen Anteils am Nach-

lassgegenstand ausmacht, liegt eine Ver-

äußerung (entgeltlicher Vorgang) vor. 

 

Zu- und Abschläge bei Bilanzberichti-

gung für verjährte Jahre 

Das mit dem AbgÄG 2012 eingeführte 

Zuschlags-/Abschlagssystem zur Herstel-

lung des richtigen Totalgewinns stellt bei 

Fehlern in den Bilanzen, die mehrere Zeit-

räume betreffen, auf das Wurzeljahr des 

ursprünglichen Fehlers ab. Die aktuelle 

VwGH-Entscheidung sieht nun eine weite-

re Voraussetzung für den Zuschlag bzw 

Abschlag vor. Und zwar sind Zu- und Ab-

schläge nur dann vorzunehmen, wenn für 

das verjährte Jahr ein wirksamer Verfah-

renstitel (idR Wiederaufnahme des Verfah-

rens) vorliegt. Dann wäre es möglich, den 

fehlerhaften Einkommensteuerbescheid 

für das verjährte Jahr zu korrigieren, 

selbst wenn der Einsatz dieses Verfah-

renstitels bloß deswegen nicht möglich ist, 

weil diesem die eingetretene Verjährung 

entgegensteht. Eine beantragte Wieder-

aufnahme kommt aber nur in Betracht, 

wenn für den Steuerpflichtigen Tatsachen 

neu hervorgekommen sind. Tatsachen, die 

dem Steuerpflichtigen schon bisher be-

kannt gewesen sind, deren steuerliche 

Berücksichtigung er aber unterlassen hat, 

ermöglichen hingegen keinen Antrag auf 

Wiederaufnahme.  

 

Versicherungsentschädigung für Be-

triebsgebäude  

Erhält der Unternehmer eine Versiche-

rungsentschädigung für die durch einen 

Schadensfall (zB Brand, Wasserschaden) 

eingetretene Entwertung des Betriebsge-

bäudes, kommt auf diese Versicherungs-

entschädigung der ImmoESt-Steuersatz 

(von 30%) zur Anwendung. 

 

Energiekostenzuschuss  

Der Zuschuss gemäß Unternehmens-

Energiekostenzuschussgesetz stellt eine 

Betriebseinnahme dar. Der Zuschuss ist 

bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern dem 

Jahr zuzuordnen, für das der Anspruch 

besteht, sodass jedenfalls das Kalender-

jahr 2022 betroffen ist. Bei der Ge-

winnermittlung durch Bilanzierung darf die 

bilanzielle Erfassung erst erfolgen, wenn 

spätestens zum Zeitpunkt der Bilanzer-

stellung eine konkrete, vorbehaltslose 

Förderzusage vorliegt. 

 

Österreichische Sozialversicherung 

für ausländische Gewinne  

Hat ein österreichischer Unternehmer 

auch einen Betrieb im EU-Ausland und 

entfallen österreichische Sozialversiche-

rungsbeiträge (zur Sozialversicherung der 

Selbständigen) auch auf diese ausländi-

schen Betriebsstättengewinne, so sind 

diese Pflichtbeiträge vorrangig vom im 

Ausland zu besteuernden Gewinn abzuzie-

hen. Können aber die Pflichtbeiträge im 

EU-Ausland (insbesondere wenn dort nur 

beschränkte Steuerpflicht besteht) steuer-

lich nicht berücksichtigt werden, so kön-

nen diese uneingeschränkt in Österreich 

vom Einkommen abgezogen werden. 

Kleinunternehmerpauschalierung 

Die einkommensteuerliche Kleinunter-

nehmerpauschalierung können Steuer-

pflichtige vornehmen, für die grundsätz-

lich auch die umsatzsteuerlich Kleinunter-

nehmerbefreiung (= Netto-Jahresumsätze 

nicht höher als € 35.000) anwendbar ist. 

Ab dem Jahr 2023 ist diese KU-
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Pauschalierung auch anwendbar, wenn die 

Grenze von € 35.000 um bis zu € 5.000 

pro Jahr überschritten wird. Es wird klar-

gestellt, dass auch der € 5.000-Betrag ein 

Nettobetrag ist. Somit können Steuer-

pflichtige bis zu einem Nettoumsatz von   

€ 40.000 die KU-Pauschalierung in An-

spruch nehmen. Auf die in der Umsatz-

steuer geltende 15%-Toleranzregelung 

hat die einkommensteuerliche Erhöhung 

keinen Einfluss. 

 

Pauschalierung bei der Land- und 

Forstwirtschaft 

Die aktuellen Entlastungsmaßnahmen für 

Land- und Forstwirte (temporäre Agrar-

dieselrückvergütung, pauschale CO2-

Abgaben-Rückvergütung der Mehrkosten 

aus der CO2-Bepreisung, Teuerungsaus-

gleich Landwirtschaft, außergewöhnliche 

Anpassungsbeihilfe für Erzeuger in den 

Agrarsektoren, Stromkostenzuschuss 

Landwirtschaft) sind mit der landwirt-

schaftlichen Vollpauschalierung abgegol-

ten und werden nicht zusätzlich als Ein-

nahmen erfasst. Gleiches gilt für die Ver-

sicherungsentschädigungen der Hagelver-

sicherung. 

 

Drohverlustrückstellung 

Wenn der bilanzierende Unternehmer als 

Mieter eine Sache anmietet, kann der 

Mietvertrag nur dann zu einer Drohver-

lustrückstellung führen, wenn die Mietsa-

che im Betrieb nicht mehr verwendet wer-

den kann, also weder vom Unternehmen 

selbst genutzt noch untervermietet wer-

den kann. Diesfalls ist für die Verpflich-

tung zur Zahlung des Mietzinses eine 

Rückstellung für drohende Verluste aus 

schwebenden Geschäften zu bilden. 

 

Pauschalrückstellungen 

Für sonstige Verbindlichkeiten (zB aus 

Gewährleistungen) können Rückstellungen 

auch pauschal gebildet werden. Das Gebot 

zur Abzinsung von Rückstellungen (mit 

3,5%) gilt auch für solche Pauschalrück-

stellungen, ausgenommen die Rückstel-

lung wird typischerweise für kurzläufige 

Verpflichtungen gebildet. Für die Abzin-

sung einer Pauschalrückstellung ist eine 

durchschnittliche Laufzeit der zugrunde 

liegenden Einzelverpflichtungen maßgeb-

lich.  

 

Degressive AfA 

Bei der Gewinnermittlung nach § 5 EStG 

darf die degressive AfA (von bis zu 30%) 

für Wirtschaftsgüter, die ab dem 1. Jänner 

2023 angeschafft oder hergestellt worden 

sind, nur mehr dann geltend gemacht 

werden, wenn diese Abschreibung auch in 

der UGB-Bilanz vorgenommen worden ist. 

 

Begünstigung bei Veräußerung eines 

Mitunternehmeranteils (Beteiligung 

an KG oder OG) 

Eine steuerlich begünstigte Betriebsveräu-

ßerung liegt auch dann vor, wenn der Mit-

unternehmer (zB Kommanditist) nicht 

seine gesamte Beteiligung (Kommanditan-

teil) veräußert, sondern nur einen Teil 

davon. Auch wenn der Mitunternehmer die 

in seinem Sonderbetriebsvermögen be-

findlichen Gegenstände nicht mitveräu-

ßert, also das Sonderbetriebsvermögen 

zurückbehält, liegt steuerlich eine Be-

triebsveräußerung vor.  

 

Für eine Betriebsveräußerung (Veräuße-

rung eines Mitunternehmeranteils) steht 

der einkommensteuerliche Hälftesteuer-

satz zu, wenn der Verkäufer das 60. Le-
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bensjahr vollendet hat und mit der Be-

triebsveräußerung seine Erwerbstätigkeit 

einstellt. Aus einer Entscheidung des 

VwGH vom 26.1.2023 ergibt sich aller-

dings die Einschränkung, dass bei der 

Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 

der Hälftesteuersatz nur gewährt werden 

kann, wenn der Mitunternehmer seinen 

gesamten Mitunternehmeranteil verkauft. 

Die Einkommensteuerrichtlinien ordnen 

an, dass diese Einschränkung erst für 

Veräußerungen ab 1. Juli 2023 gelten soll.  

 

Hinweis: für davor getätigte Veräußerun-

gen steht der Hälftesteuersatz also auch 

zu, wenn der Mitunternehmer bloß eine 

Quote seiner Beteiligung verkauft.  

 

Einkünftezurechnung von Dividenden 

aus nicht börsennotierten Anteilen 

Die Zurechnung erfolgt an denjenigen, der 

zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbe-

schlusses wirtschaftlicher Eigentümer des 

Gesellschaftsanteils ist. Wird der Gesell-

schaftsanteil nach dem Zeitpunkt der Be-

schlussfassung der Gewinnverteilung, 

aber vor dem Ausschüttungstag veräu-

ßert, tritt der Veräußerer lediglich eine 

vermögensrechtliche Forderung auf Divi-

dendenausschüttung an den Erwerber ab. 

Das führt beim Veräußerer zum Zufluss 

der Gewinnanteile. 

 

Progressionsvorbehalt 

Ab dem Jahr 2023 kommt der Progressi-

onsvorbehalt auch bei Personen zur An-

wendung, deren Ansässigkeit (Mittel-

punkt der Lebensinteressen) in einem 

anderen Staat liegt, die aber auch in 

Österreich einen Wohnsitz haben und 

somit unbeschränkt steuerpflichtig in Ös-

terreich sind. Bei solchen Personen kommt 

es ausnahmsweise dann nicht zu einem 

Progressionsvorbehalt, wenn aufgrund der 

Zweitwohnsitzverordnung die in Öster-

reich gelegene Wohnung nicht zur unbe-

schränkten Steuerpflicht in Österreich 

führt. 

 

 

2. AKTUELLES ZUM NEUEN 

INVESTITIONSFREIBETRAG 

 

Aus ökologischen Gründen steht auch für 

die Umstellung auf klimafreundliche 

Heizsysteme rückwirkend ab 1.1.2023 der 

erhöhte IFB von 15% zu. Alle bevorzugten 

Wirtschaftsgüter sind nun in der vorlie-

genden Verordnung aufgelistet. 

 

Klarstellungen durch den EStR-

Wartungserlass 2023 

 Den Investitionsfreibetrag (IFB) gibt es 

für Anschaffungen oder Herstellungen 

ab dem 1.1.2023. Auch bei einem ab-

weichenden Wirtschaftsjahr 

2022/2023 kann für Erwerbe nach 

dem 31.12.2022 der IFB bis zum vol-

len Höchstbetrag von € 1 Mio An-

schaffungs- oder Herstellungskosten 

gewährt werden. 

 

 Unterhält eine natürliche Person meh-

rere Betriebe, kann der jährliche 

Höchstbetrag für den IFB mehrfach – 

je einmal pro Betrieb – geltend ge-

macht werden. 

 

 Personengesellschaften können nur 

einen Betrieb haben. Sie machen den 

IFB für die Wirtschaftsgüter in ihrem 

Betrieb bis zum Höchstbetrag (Anschaf-

fungen von € 1 Mio pro Jahr) geltend. 

Für Sonderbetriebsvermögen kann nur 

im Rahmen dieses Höchstbetrages der 

Personengesellschaft ein IFB geltend 
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gemacht werden. Auch Kapitalgesell-

schaften können nur einen Betrieb 

und damit einen IFB-Höchstbetrag gel-

tend machen. 

 

 Den IFB gibt es nur für Wirtschaftsgü-

ter des Anlagevermögens. Wird ein 

Wirtschaftsgut als Umlaufvermögen 

angeschafft, steht der IFB nur zu, wenn 

es noch im selben Jahr in das Anlage-

vermögen übernommen wird. 

 

 Der IFB hat zur Voraussetzung, dass 

das Wirtschaftsgut eine Nutzungs-

dauer von zumindest vier Jahren hat. 

Kommt es nachträglich wegen einer 

Änderung der Verhältnisse zur Verrin-

gerung der Nutzungsdauer, ist dies un-

schädlich.  

 

 Für Mieterinvestitionen, die wie Ge-

bäude abgeschrieben werden, steht 

kein IFB zu. 

 

 Für ungebrauchte Elektroautos steht 

der IFB zu; Vorführwagen und Tages-

zulassungen gelten als ungebraucht. 

Für ungebrauchte Fahrschul-Kfz sowie 

Kfz, die zu mindestens 80% der ge-

werblichen Personenbeförderung 

dienen, steht der IFB auch zu, wenn es 

Benzin/Diesel-Autos sind. 

 

 Der IFB ist nachzuversteuern, wenn 

das Wirtschaftsgut vor Ablauf von vier 

Jahren aus dem Betrieb ausscheidet. 

Diese Behaltefrist läuft von Tag zu 

Tag. Sie beginnt mit dem der Anschaf-

fung oder Herstellung folgenden Tag 

und endet vier Kalenderjahre nach die-

sem Tag. 

 

Gesetzesreparatur: IFB nunmehr auch 

für klimafreundliche Heizungen  

Nach dem ursprünglichen Gesetzestext 

wären jegliche Gebäudeteile vom IFB 

ausgeschlossen gewesen (zB für eine 

Hackschnitzelheizung oder einen Fern-

wärmeanschluss zwecks Umstellung der 

Heizungsanlage von Öl auf Fernwärme). 

Deshalb wurde das Gesetz nunmehr repa-

riert, um ab 1.1.2023 auch für folgende 

Gebäudeeinbauten den IFB zu ermögli-

chen: Wärmepumpen, Biomassekes-

sel, Fernwärme-/kältetauscher, 

Fernwärme-/kälteübergabestationen 

und Mikronetze. 

 

Zwei Verordnungen zum IFB 

Der IFB erhöht sich für Wirtschaftsgüter, 

deren Anschaffung dem Bereich Ökologi-

sierung zuzuordnen ist, um 5% auf 15% 

(„Öko-IFB“). Nunmehr wurden mit einer 

Verordnung die dem Bereich der Ökologi-

sierung zuzuordnenden begünstigten In-

vestitionen festgelegt.  

 Wirtschaftsgüter, auf die das Um-

weltförderungsgesetz oder das Kli-

ma- und Energiefondsgesetz an-

wendbar ist; 

 Emissionsfreie Fahrzeuge ohne 

Verbrennungsmotor (zB auch E-

Bagger, E-Traktoren), zudem E-

Ladestationen und Wirtschaftsgüter 

zum Betrieb einer Wasserstofftank-

stelle; 

 Fahrräder mit und ohne Elektroan-

trieb und Fahrradanhänger; 

 Wirtschaftsgüter, die der Verlage-

rung von Güterverkehr auf die 

Schiene dienen; 

 Wirtschaftsgüter zur Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren 

Quellen; 

 Anlagen zur Speicherung von Strom; 

 Wirtschaftsgüter zur Erzeugung von 

Wasserstoff. 

Kein IFB steht zu für Anlagen, die der 

Förderung, dem Transport oder der Spei-

cherung fossiler Energieträger dienen, 
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sowie für Anlagen, die fossile Energieträ-

ger direkt nutzen. Es wurde nunmehr mit 

Verordnung festgelegt, dass folgende 

Wirtschaftsgüter unter diesen IFB-

Ausschluss fallen: 

 Energieerzeugungsanlagen, die mit 

fossiler Energie betrieben werden 

können; 

 Anlagen für Transport/Speicherung 

von fossilen Energieträgern (zB 

Öltanks, Gasleitungen und Tankfahr-

zeuge); 

 Heizungsanlagen in Gebäuden, die 

fossile Energieträger nutzen können 

(zB Ölkessel und Gasthermen); 

 Tank- und Zapfanlagen für Treib- 

und Schmierstoffe sowie Brenn-

stofftanks für fossile Kraft- und 

Brennstoffe; 

 LKW und Zugmaschinen, Luftfahr-

zeuge und Schiffe sowie selbstfah-

rende Arbeitsmaschinen, wenn sie 

jeweils mit fossiler Energie betrieben 

werden können; 

 nicht-kranbare Sattelanhänger. 

 

3. DAS NEUE ABGABEN-

ÄNDERUNGSGESETZ 2023 

 

Am 21.4.2023 hat das Finanzministerium 

den Ministerialentwurf für das Abgaben-

änderungsgesetz 2023 vorgelegt. Am 

14.6.2023 wurde die entsprechende Re-

gierungsvorlage im Nationalrat vorgelegt. 

In diesem Gesetz finden sich zahlreiche 

Änderungen für das Einkommen-, Körper-

schaft-, Umsatz- und Umgründungssteu-

ergesetz sowie die Bundesabgabenord-

nung, das Finanzstrafgesetz und weitere 

Nebengesetze. Es handelt sich dabei um 

ein technisches Änderungspaket, welches 

die Schwerpunkte in den Bereichen 

Rechtssicherheit, Steuergerechtigkeit, 

Digitalisierung, Verwaltungsvereinfachung 

und Ökologisierung des Steuerrechts 

setzt. Anbei ein Überblick über die wich-

tigsten Änderungen in den einzelnen 

Steuergesetzen. 

 

Änderungen im Einkommensteuerge-

setz: 

 

Außerbetriebliche Nutzung leerste-

hender Betriebsgebäude 

Entnahmen aus dem Betriebsvermögen in 

das Privatvermögen sind grundsätzlich mit 

dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 

zu bewerten. Dabei werden bei Betriebs-

gebäuden regelmäßig stille Reserven auf-

gedeckt, welche im Entnahmezeitpunkt zu 

versteuern sind. Um diese potentielle 

Steuerlast zu vermeiden, werden leerste-

hende Betriebsgebäude nicht ins Privat-

vermögen zur weiteren Nutzung über-

führt, sondern verbleiben ungenutzt im 

Betriebsvermögen. Dies führt zur soge-

nannten „Bodenversiegelung“. Um dem 

entgegenzuwirken, ist ab dem 1.7.2023 

vorgesehen, dass die Entnahme von Be-

triebsgebäuden zum Buchwert und somit 

keine Realisation der stillen Reserven er-

folgt und unmittelbar keine Steuer anfällt. 

In diesem Zusammenhang wird präzisiert, 

dass die Herstellerbefreiung nur dann gilt, 

wenn das Gebäude im Privatvermögen 

hergestellt wurde. Selbst hergestellte Ge-

bäude (im Betriebsvermögen) bleiben 

nach Entnahme ins Privatvermögen also 

steueranhängig. Durch die Neuregelung 

entfällt damit die obsolet gewordene Ge-

bäudebegünstigung bei Betriebsveräuße-

rung bzw -aufgabe. 

Anmerkung: Es ist dennoch möglich, 

eine Veräußerung eines aus dem Be-

triebsvermögen entnommenen Gebäudes 

steuerfrei zu stellen, indem dieses nach 
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der Entnahme und vor Veräußerung für 5 

Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz für 

den Steuerpflichtigen dient bzw gedient 

hat. Ein Ausschluss der Hauptwohnsitzbe-

freiung ist nämlich nicht vorgesehen. 

 

Ausweitung der Kleinunternehmer-

pauschalierung 

Die derzeitige einkommensteuerrechtliche 

Kleinunternehmerpauschalierung ist nicht 

anwendbar, wenn eine andere unechte 

Umsatzsteuerbefreiung der umsatzsteuer-

lichen Kleinunternehmerbefreiung vor-

geht. Das führt dazu, dass zB Ärzte oder 

Bausparkassen- bzw Versicherungs-

vertreter die Kleinunternehmerpau-

schalierung nicht anwenden können. Um 

dieses unerwünschte Ergebnis zu beseiti-

gen, wird klargestellt, dass eine spezielle-

re unechte Umsatzsteuerbefreiung für die 

Anwendbarkeit der Kleinunternehmerpau-

schalierung nicht schädlich ist. 

 

Einlagen in das Gesellschaftsvermö-

gen einer Personengesellschaft 

Im Sinne der gängigen Verwaltungspraxis 

wird klargestellt, dass die Übertragung 

von Wirtschaftsgütern aus dem Privat-

vermögen des Steuerpflichtigen in das 

Gesellschaftsvermögen einer Personenge-

sellschaft einen Einlage- und einen An-

schaffungsvorgang darstellt. In diesem 

Zusammenhang wird eine Regelung ein-

geführt, die einen verunglückten Zusam-

menschluss (wenn das UmgrStG nicht 

anwendbar ist) steuerlich entschärfen soll. 

Entgegen den bisherigen Bestimmungen 

werden nur jene anteiligen stillen Reser-

ven realisiert, welche nach dem Zusam-

menschluss nicht mehr dem Übertragen-

den zuzurechnen sind. Diese Regelung ist 

erstmals auf Zusammenschlüsse anzu-

wenden, die einen Übertragungsstichtag 

nach dem 30.6.2023 haben. 

Generalnorm betreffend Antragstel-

lung & Ausübung von Wahlrechten 

Im gesamten Ertragsteuerrecht finden 

sich zahlreiche Bestimmungen für Antrag-

stellungen bzw zur Ausübung von Wahl-

rechten in Zusammenhang mit der Veran-

lagung. Dazu kommt, dass diese Bestim-

mungen von der Verwaltungspraxis nicht 

einheitlich interpretiert werden. Um diesen 

Missstand zu beseitigen, wurde eine Ge-

neralnorm geschaffen, die normübergrei-

fend (auch für das KStG und das UmgrStG 

maßgeblich!) die Rechtsvereinheitlichung 

und Rechtssicherheit herstellen soll. Soll-

ten speziellere Regelungen bestehen, sind 

diese dennoch vorrangig. Die General-

norm gilt erstmalig für die Veranlagung 

2023. 

Absenkung des pauschalen Netto-

Abzugsteuersatzes bei bestimmten 

beschränkt Steuerpflichtigen 

Der pauschale Netto-Abzugsteuersatz für 

eine der Abzugssteuerpflicht unterliegende 

beschränkt Steuerpflichtige Person wird – 

ähnlich den Tarifsteuersenkungen der 

„ökosozialen“ Steuerreform – auf 20% 

abgesenkt, da dieser zu keiner höheren 

durchschnittlichen Steuerbelastung führen 

soll als bei der Veranlagung. Dieser nied-

rigere Steuersatz gilt allerdings nur für 

Einkünfte, die einen Betrag von € 20.000 

im Kalenderjahr nicht übersteigen. Dar-

über hinausgehende Einkünfte werden 

weiterhin mit dem bisherigen Steuersatz 

von 25% versteuert. 

Bei beschränkt Steuerpflichtigen Körper-

schaften mit dem Steuerabzug unterlie-

genden Einkünften wird für gleichgelager-

te Fälle der jeweils geltende Körperschaft-

steuersatz zur Anwendung kommen 

(2023: 24%, ab 2024: 23%). 

Die neuen Steuersätze gelten für Einkünf-

te, die nach dem 30.6.2023 zufließen. 
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Regelungen bei zentralverwahrten 

Aktien für Dividenden im Zusammen-

hang mit der Kapitalertragsteuer 

Um missbräuchliche Gestaltungen zu ver-

meiden (Schlagwort „Cum/Ex“) und die 

Rechtssicherheit zu erhöhen, wurden aus-

drückliche Regelungen für die Zurechnung 

von Dividenden aus zentralverwahrten 

Aktien sowie die Anrechnung und Rücker-

stattung von Kapitalertragsteuer aufge-

nommen.  

Sicherstellung der Steuerhängigkeit 

bereits übertragener stiller Reserven 

bei Privatstiftungen 

Bei Privatstiftungen besteht die Möglich-

keit, stille Reserven aus der Veräußerung 

einer Beteiligung auf eine Ersatzbeteili-

gung von mindestens 10% zu übertragen 

(=Kürzung der Anschaffungskosten). In 

der bisherigen Verwaltungspraxis wurde 

es als zulässig angesehen, dass eine Kapi-

talerhöhung von mindestens 10% einer 

bereits bestehenden 100%igen Beteili-

gung als Ersatzbeteiligung gilt. Diese An-

sicht wurde vom VwGH in einer neuen 

Entscheidung nicht geteilt. Um Rechtssi-

cherheit für die bereits durchgeführten 

Übertragungen zu schaffen, wurde in einer 

Übergangsregelung verankert, dass die 

Ansicht der Verwaltungspraxis auf Veräu-

ßerungen vor dem 1.1.2023 weiterhin 

anwendbar ist, soweit die Kapitalerhöhung 

vor dem 1.5.2023 beschlossen worden ist. 

 

Gesetzliche Verankerung des Typen-

vergleichs 

Ob ein nach ausländischem Recht errich-

tetes Rechtsgebilde vom österreichischen 

Gesetzgeber als Körperschaft einzustufen 

ist, wird anhand des sogenannten Typen-

vergleichs festgestellt. Dabei wird das 

ausländische Rechtsgebilde mit den öster-

reichischen Körperschaften nach seiner 

konkreten Ausgestaltung verglichen. Im 

Gesetzestext war der Typenvergleich bis-

her nur für beschränkt Steuerpflichtige 

ausdrücklich angesprochen. Um die 

Rechtssicherheit zu stärken, wird der 

Terminus „vergleichbare ausländische 

Rechtsgebilde“ nun ausdrücklich im Ge-

setz auch für ausländische Rechtsgebilde 

mit inländischem Ort der Geschäftsleitung, 

also in Bezug auf unbeschränkt steuer-

pflichtige Körperschaften, erwähnt. 

 

Änderungen im Umsatzsteuergesetz 

USt-Schuld kraft Rechnungslegung 

Um der jüngsten Rechtsprechung des 

EuGH gerecht zu werden, wird die Rege-

lung über die Entstehung der Steuerschuld 

kraft Rechnungslegung angepasst. Kommt 

es zu keiner Gefährdung des Steuerauf-

kommens, so entsteht keine Steuerschuld 

kraft Rechnungslegung und ist daher kei-

ne Berichtigung der Rechnung für den 

Entfall der Steuerschuld notwendig. Dies 

ist insbesondere dann der Fall, wenn Leis-

tungen an Endverbraucher erbracht wer-

den, die nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt sind. 

Änderungen im Umgründungssteuer-

gesetz: 

Digitalisierung der Meldung von Um-

gründungen 

Umgründungsvorgänge, die nach dem 

31.12.2023 beschlossen oder vertraglich 

unterfertigt werden, sollen künftig über 

ein standardisiertes Formular via Finanz-

Online angezeigt werden.  

 

Vereinfachung bei der Einbringung 

Grundsätzlich ist bei einer Einbringung 

eine Kapitalmaßnahme (zB Kapitalerhö-

hung) notwendig, um die Vorteile des 

Umgründungssteuerrechts nutzen zu kön-

nen. Eine Kapitalerhöhung kann aber zB 

unterbleiben, wenn der Einbringende auch 
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Alleingesellschafter der übernehmenden 

GmbH ist. Eine Kapitalmaßnahme war 

bisher auch dann notwendig, wenn alle an 

der übernehmenden Körperschaft Beteilig-

ten begünstigtes Vermögen einbringen, an 

dem sie insgesamt im Verhältnis zueinan-

der im selben Beteiligungsausmaß wie an 

der übernehmenden Körperschaft beteiligt 

sind. Dieser bisherige legistische Stolper-

stein für Umgründungen soll mit Stichta-

gen nach dem 30.6.2023 beseitigt wer-

den. 

Ebenfalls wird konkretisiert, dass aus 

steuerlicher Sicht Rechtsbeziehungen des 

Einbringenden zur übernehmenden Kör-

perschaft – bezogen auf das eingebrachte 

Vermögen – auf den dem Einbringungs-

stichtag folgenden Tag rückbezogen wer-

den können. 

 

Änderungen in der Bundesabgaben-

ordnung: 

Gesetzliche Verankerung der Steuer-

berater-Quotenregelung 

Die bestehende Steuerberater-

Quotenregelung wird erstmals gesetzlich 

verankert. Für berufsmäßig vertretene 

Steuerpflichtige müssen demnach die 

Steuererklärungen bis längstens 31. 

März des auf den Veranlagungszeitraum 

zweitfolgenden Kalenderjahres einge-

reicht werden. Diese Frist kann vom Fi-

nanzamt längstens bis zum 30. Juni ver-

längert werden. Die Quotenregelung gilt 

nicht für Einkommensteuererklärungen, 

mit denen ausschließlich Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit, die dem 

Lohnsteuerabzug unterliegen, erklärt wer-

den. 

 

 

 

Verwaltungsvereinfachungen für Lan-

des- und Gemeindeabgaben 

Ländern und Gemeinden wird es ermög-

licht, Abgaben von höchstens € 300 durch 

eine formlose Zahlungsaufforderung an-

stelle einer Bescheiderlassung vorzu-

schreiben. 

 

Änderungen im Finanzstrafgesetz: 

Verlängerung der Verjährungsfrist bei 

schwerwiegenden Finanzvergehen 

Bei besonders schwerwiegenden Finanz-

vergehen wird die Verjährungsfrist an 

vergleichbare Straftaten nach dem StGB 

angepasst. So gilt für den Abgabenbetrug 

ab einem strafbestimmenden Wertbetrag 

von über € 500.000 und für den grenz-

überschreitenden Umsatzsteuerbetrug 

eine Verjährungsfrist von 10 Jahren (bis-

lang 5 Jahre). 

 

Anhebung der Wertbeträge für die 

gerichtliche Zuständigkeit 

Um der Geldwertentwicklung und der 

bundesweiten Zuständigkeit der Finanz-

strafbehörden Rechnung zu tragen, wer-

den die Grenzen für die gerichtliche Zu-

ständigkeit für die Ahndung von Finanz-

vergehen erhöht. Vorsätzliche Finanzver-

gehen fallen erst ab einem strafbestim-

menden Wert von über € 150.000 (vor-

mals € 100.000) in die gerichtliche Zu-

ständigkeit. Dieser Betrag kann durch ein 

Vergehen oder mehrere zusammentref-

fende Vergehen überschritten werden. Für 

besondere Finanzvergehen gilt eine Gren-

ze von € 75.000 (vormals € 50.000). 
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4. AKTUELLE HÖCHSTGE-

RICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

UND NEUE INFOS IN KURZ-

FORM 

 

Erhöhung der Kategorie-Mieten per 

1.7.2023 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2022 

insgesamt drei Mal die Kategoriebeträge 

erhöht. Auf Grund der weiterhin hohen 

Inflation im Jahr 2023 steht nun die vierte 

Erhöhung der Kategoriebeträge innerhalb 

von 1 ½ Jahren an. Die Erhöhung wird am 

1. Juli 2023 mietrechtlich wirksam. 

 

Die gültigen Kategoriebeträge in €/m²: 

 Ab 1.7.23 Ab 1.11.22 

Anhebung 

frühestens ab 
5.8.23 5.12.22 

Kategorie A 4,47 4,23 

Kategorie B 3,35 3,18 

Kategorie C 2,23 2,12 

Kategorie D 

brauchbar 
2,23 2,12 

Kategorie D 

unbrauchbar 
1,12 1,06 

 

Eine Erhöhung kann frühestens ab dem 

5.8.2023 wirksam werden. Dazu muss der 

Vermieter nach dem 1.7.2023 ein Erhö-

hungsschreiben abschicken, welches spä-

testens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin 

des nächsten Mietzinses ankommt.  

 

Hinweis: Die Kategoriebeträge gelten 

ausschließlich für Mietverträge, die dem 

MRG unterliegen und zwischen 1982 

und 1994 abgeschlossen wurden. Für 

Mietverträge nach 1994 gelten die Richt-

werte, welche bereits mit 1.4.2023 er-

höht wurden. 

 

Die Erhöhung der Kategoriebeträge wirkt 

sich jedoch indirekt auf alle Bestandsver-

hältnisse aus, da die in den Betriebskos-

ten verrechnete Verwaltungskostenpau-

schale gem § 22 MRG der Kategorie A 

entspricht. Es ist daher mit einer Erhö-

hung der Betriebskosten bei einem Groß-

teil aller Bestandsverhältnisse zu rechnen.  

 

Steuerliche Behandlung der außeror-

dentlichen Gutschrift 2022 zum Teue-

rungsausgleich 

In einer Anfragebeantwortung stellt das 

BMF klar, wie die außerordentliche Gut-

schrift für 2022 zu behandeln ist. Diese 

Gutschrift beträgt – abhängig von der Bei-

tragsgrundlage - zwischen € 100 und       

€ 500, die über das GSVG bzw BSVG im 

Jahr 2022 überwiesen bzw angerechnet 

wurde. Beträgt das Einkommen im Jahr 

2022 nicht mehr als € 24.500, ist die 

Gutschrift steuerfrei. Wird die Einkom-

mensgrenze von € 24.500 überschritten, 

ist die Gutschrift (nur) der Einkommen-

steuerbemessungsgrundlage hinzuzurech-

nen. Die Gutschrift stellt keine Be-

triebseinnahme dar oder kürzt die Be-

triebsausgaben der Pflichtversicherung. 

Die Hinzurechnung zur Bemessungs-

grundlage erfolgt im Rahmen der Ein-

kommensteuerveranlagung automa-

tisch über die Datenschnittstelle im Fi-

nanzOnline. 

ID Austria löst ab 1.7.2023 die Han-

dy-Signatur ab 

Die Umstellung von der Handy-Signatur 

auf die ID Austria ist für Dienstgeber so-
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wie Vertretungsberechtigte von Unter-

nehmen (Geschäftsführer, Steuerberater, 

uä), die bisher das Unternehmensservice-

portal genutzt haben, erforderlich.  Nur 

damit können relevante e-Services der 

ÖGK wie WEBEKU, ELDA oder die e-

Zustellung weiterhin in Anspruch genom-

men werden. Dieser neue elektronische 

Identitätsnachweis bietet Zugang zum 

gesamten Angebot an digitalen Ser-

vices der Sozialversicherung, Verwal-

tung und Wirtschaft.  

Die ID Austria wird in zwei Varianten an-

geboten:  

1. ID Austria mit Vollfunktion: 

wurde die Handy-Signatur von einer Be-

hörde registriert, können diese auf die ID 

Austria mit Vollfunktion aufgewertet wer-

den.  

2. ID Austria mit Basisfunktion: 

wurde die Handy-Signatur nicht behördlich 

registriert, ist zunächst nur der Umstieg 

auf die Basisfunktion der ID Austria mög-

lich. Um die Vollfunktion der ID Austria 

mit ihren neuen Funktionen – wie etwa 

Ausweise am Smartphone vorzuweisen – 

zu erhalten, ist jedoch ein Behördengang 

zur Registrierung notwendig.  

Wer eine Bürgerkarte hat, muss jeden-

falls eine Registrierungsbehörde aufsu-

chen. Als Registrierungsbehörde gelten 

Bezirkshauptmannschaften, Magistrate, 

Gemeinden, Finanzämter und Landespoli-

zeidirektionen.  

Hinweis: die Überführung bzw Aufwertung 

zur Full ID Austria funktioniert auch prob-

lemlos online über 

www.oesterreich.gv.at/id-austria  

Steuerpflicht bei Konkurs der atypisch 

stillen Gesellschaft  

Unternehmensrechtliche Vorschriften ord-

nen für die stille Gesellschaft an, dass sie 

durch die Eröffnung des Konkursverfah-

rens über das Vermögen des Inhabers des 

Unternehmens aufgelöst ist (anders nur 

bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

als Sanierungsverfahren). Hat der aty-

pisch stille Gesellschafter ein negati-

ves Kapitalkonto, so bedeutet die Been-

digung der stillen Gesellschaft, dass er 

einen Veräußerungsgewinn im Ausmaß 

des negativen Kapitalkontos zu versteu-

ern hat. 

 

Keine Verjährung der Einkommens-

teuer bei Abhängigkeit von einer Be-

schwerde gegen den Feststellungsbe-

scheid einer Personengesellschaft 

Im März 2021 entschied das BFG über die 

Beschwerde gegen einen 2009 erlassenen 

Gewinnfeststellungsbescheid (für das Jahr 

2001) betreffend eine Gesellschaft bürger-

lichen Rechts. Im Mai 2021 erließ das Fi-

nanzamt auf Basis dieser Beschwerdeent-

scheidung des BFG einen geänderten 

(verbösernden) Einkommensteuerbe-

scheid 2001 gegenüber einem Gesell-

schafter. Der Erlassung des geänderten 

Einkommensteuerbescheides 2001 stand 

die Verjährung nicht entgegen, weil bei 

Einbringung der Beschwerde gegen den 

Gewinnfeststellungsbescheid Verjährung 

für die Einkommensteuer noch nicht ein-

getreten war. Der geänderten Festsetzung 

der Einkommensteuer kann auch nicht der 

Eintritt der absoluten Verjährung entge-

genstehen, da die Festsetzung der Steuer 

von der Erledigung der (bis dahin offenen) 

Beschwerde gegen den Gewinnfeststel-

lungsbescheid abhängig war.   

 

Anspruch auf Familienbonus Plus bei 

getrennt lebenden Eltern 

Wenn die Mutter eines minderjährigen 

Kindes die Familienbeihilfe bezieht, in ei-

ner neuen Lebensgemeinschaft lebt und 

der – getrennt lebende – leibliche Vater 

Kindesunterzahlt zahlt, steht der Famili-
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enbonus Plus nur der Mutter und dem 

leiblichen Vater zu. Auch wenn die Mutter 

in einer neuen Lebensgemeinschaft oder 

Ehe lebt (und vielleicht kein Einkommen 

bezieht), kann der nunmehrige 

(Ehe)Partner der Mutter für dieses Kind 

keinen Familienbonus Plus beziehen (an-

ders nur, wenn die Kindesmutter auch den 

Anspruch auf Familienbeihilfe auf ihren 

(Ehe)Partner übertragen würde). 

 

Aussetzung der Einhebung im Wie-

dereinsetzungsverfahren  

Wurde die Frist gegen einen Steuerbe-

scheid Beschwerde zu erheben versäumt, 

kann die Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand beantragt werden, um wieder in das 

Beschwerdeverfahren zu kommen. Auch 

während des Wiedereinsetzungsverfah-

rens kann die Aussetzung der Einhebung 

des strittigen Steuerbetrages beantragt 

werden. Die Aussetzungen der Einhebung 

ist von der Behörde dann nicht zu gewäh-

ren, wenn die Erfolgsaussichten des Wie-

dereinsetzungsverfahrens (und des Be-

schwerdeverfahrens gegen den Steuerbe-

scheid) als wenig erfolgversprechend be-

urteilt werden müssen.  

Im Finanzstrafverfahren sind Einga-

ben per E-Mail nicht möglich 

Mit Strafverfügung wurde die Steuerpflich-

tige einer Abgabenhinterziehung für 

schuldig befunden. Sodann übermittelte 

die Steuerpflichtige durch ihren Rechts-

anwalt an das Amt für Betrugsbekämp-

fung ein als „Einspruch“ betiteltes Schrei-

ben in Form einer an ein E-Mail angehäng-

ten Datei. Das Amt teilte daraufhin mit, 

dass das E-Mail (samt seinem Anhang) 

rechtlich wirkungslos ist. Auch ein Antrag 

auf Wiedereinsetzung in die Einspruchs-

frist blieb erfolglos. Der VwGH bestätigte: 

Im Verfahren vor einem Finanzamt kommt 

einem E-Mail die Eigenschaft eines An-

bringens oder einer Eingabe nicht zu. Da 

dies dem Rechtsanwalt bekannt sein 

muss, kommt auch die Wiedereinsetzung 

nicht in Betracht.   

 

5. AKTUELLE WICHTIGE  

TERMINE UND FRISTEN  

 

Um keine Fristen zwischen Ende Juni und 

Ende September 2023 zu versäumen, 

empfiehlt sich ein Blick auf die folgende 

Terminübersicht. 

Termin 21.6.2023 

Anhebung des Basiszinssatzes auf 

3,38% 

Aufgrund des vom EZB-Rat am 

15. Juni 2023 gefassten geldpolitischen 

Beschlusses, wird der Basiszinssatz mit 

Wirkung 21. Juni 2023 von derzeit 

2,88 % auf 3,38 % angehoben. Damit 

werden auch die gesetzlichen Zinssätze 

(Stundungs-, Aussetzungs-, Anspruchs-, 

Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen) im 

Abgabenverfahren mit 2 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz von 4,88% auf 

5,38% angehoben werden. 

Termin 30.6.2023 

Ende des erhöhten Pendlerpauschales 

Die aufgrund der gestiegenen Energieprei-

se im Juni 2022 befristet eingeführte Er-

höhung des Pendlerpauschales und Pend-

lereuros endet am 30.6.2023. Eine Ver-

längerung ist derzeit nicht geplant. 

 

Vorsteuerrückerstattung aus Dritt-

staaten 

Die Frist für die Erstattung von Vorsteuer-

beträgen des Jahres 2022 aus Nicht-EU-

Staaten endet bereits am 30.6.2023 

(Achtung: Ausschlussfrist, dh es ist keine 

Verlängerung möglich). Spätestens bis 

dahin müssen die Anträge für die betref-
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fenden Länder vollständig bei der jeweils 

zuständigen Behörde eingelangt sein! Da 

die Anträge auf dem Postweg zu über-

mitteln sind, müssen die Unterlagen 

rechtzeitig abgeschickt werden.  Die An-

träge für die Schweiz sind über einen lo-

kalen steuerlichen Vertreter einzubringen. 

Dem Antrag sind sämtliche Original-

rechnungen sowie eine Unternehmer-

bescheinigung im Original beizufügen. 

Denken Sie daran, Kopien für Ihre Unter-

lagen anzufertigen. In Österreich ist für 

die Vorsteuerrückerstattung an Dritt-

landsunternehmer das Finanzamt Öster-

reich, Dienststelle Graz-Stadt, zustän-

dig. 

 

Termin 3.7.2023 

Ende Antragsfrist für den UEKZ 

Viele Unternehmen haben für den Ener-

giekostenzuschuss für das 4. Quartal 

2022 nach erfolgter Voranmeldung bis 

14.4.2023 bereits per Email ihren indivi-

duellen Zeitraum für die Antragstellung 

erhalten. Die Antragsfrist endet gemäß 

Richtlinie spätestens am 3.7.2023. 

 

Termin 30.9.2023 

Vorsteuerrückerstattung aus EU-

Staaten  

Für die Erstattung von Vorsteuern des 

Jahres 2022 aus EU-Mitgliedsstaaten 

endet die Frist am 30.9.2023. Die Anträ-

ge sind über FinanzOnline einzureichen. 

Dabei gilt es, die Vorsteuerabzugsfähigkeit 

nach den im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat 

geltenden Regelungen zu beachten. 

Grundsätzlich sind Rechnungen mit einer 

Bemessungsgrundlage von mind € 1.000 

bzw Tankbelege über € 250 einzuscannen 

und dem Antrag als PDF-File beizufügen.  

Unterjährig gestellte Anträge müssen Vor-

steuern von zumindest € 400 umfassen. 

Bezieht sich ein Antrag auf ein ganzes 

Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeit-

raum eines Kalenderjahres, so müssen die 

Erstattungsbeträge zumindest € 50 be-

tragen.  

 

Im Zuge der Bearbeitung der Anträge 

durch die ausländischen Finanzbehörden 

kommt es oft zu Rückfragen oder er-

gänzenden Unterlagenanforderungen, 

wofür eine Nachfrist von einem Monat 

eingeräumt wird. Bei Nichteinhaltung die-

ser Nachfrist reagieren die ausländischen 

Behörden häufig mit einer Ablehnung der 

eingereichten Anträge mit der Begrün-

dung, dass die Frist für die Nachreichung 

der Unterlagen nicht eingehalten wurde. 

Der EuGH stellt dazu klar, dass es sich bei 

der Frist für die Beantwortung allfälli-

ger Rückfragen um keine Ausschluss-

frist handelt. Dies bedeutet, dass bei 

Nichteinhaltung der Nachfrist die Finanz-

behörde nicht berechtigt ist, die zugrun-

deliegenden Vorsteuererstattungsanträge 

endgültig abzulehnen.  

 

Frist für Offenlegung des Jahresab-

schlusses 31.12.2022 endet am 

30.9.2023  

Die Sonderregelung für die Offenlegungs-

frist für den Jahresabschluss basierend auf 

dem 1. und 2. Justiz-Begleitgesetz endet 

mit dem Jahresabschluss zum 31.3.2022. 

Danach gilt wieder die „alt“-bekannte 

Neunmonatsfrist ab dem Bilanzstichtag für 

die Einreichung beim Firmenbuch. Bestre-

bungen, eine Zwölfmonatsfrist für die Of-

fenlegung auch in österreichisches Dauer-

recht zu verankern, wie es die EU-Bilanz-

RL als zulässig vorsieht, wurde eine Absa-

ge erteilt. 
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